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Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am  26.09.2017 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Schulträgerausschuss Vorberatung 06.09.2017 Ö 
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Stadtrat Entscheidung 27.09.2017 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Münchfeld Kenntnisnahme 28.11.2017 Ö 

 
Betreff: 
Änderung des Schulnamenszusatzes der BBS III 
hier: Namensänderung aufgrund von Veränderungen der Schulstruktur 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 21.09.2017 
gez. Lensch 
 
Dr. Eckart Lensch 
Beigeordneter 
 
 
Mainz, 26.09.2017 
 
gez. Ebling 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die städtischen Gremien beschließen die Namensänderung der Berufsbildenden Schule III 
von “Berufsbildende Schule III Mainz – Wirtschaft und Verwaltung” in “Berufsbildende Schule 
III Mainz – Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheit”.  
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1. Sachverhalt 
 
Gemäß § 91 Abs. 4 SchulG verleiht der Schulträger jeder Schule eine Bezeichnung, in der 
die Schulart und die Schulsitzgemeinde anzugeben sind. In die Bezeichnung kann ein Zu-
satz, insbesondere ein Name, aufgenommen werden. 
 
Die Berufsbildende Schule III schlägt vor, den Namenszusatz “Berufsbildende Schule III 
Mainz – Wirtschaft und Verwaltung” in “Berufsbildende Schule III Mainz – Wirtschaft, Verwal-
tung und Gesundheit” zu erweitern. Die Stadt Mainz als Schulträger beabsichtigt, diesem 
Vorschlag nachzukommen. 
 
Hintergrund 
 
Mit der Schulstrukturreform wurden die Klassen für „Medizinische Fachangestellte“ und 
„Zahnmedizinische Fachangestellte“ aus dem Landkreis Mainz-Bingen an die BBS III Mainz 
verlagert. Für „Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte“ ist die BBS III überregionale 
Ausbildungsschule. Das Berufliche Gymnasium Gesundheit und Soziales, das in Kooperation 
mit der BBS II Mainz angeboten wird, ist organisatorisch an der BBS III Mainz fest angesie-
delt. Aus diesen Gründen hat die Bedeutung des Gesundheitsbereiches der BBS III stark 
zugenommen, weswegen der Namenszusatz angepasst werden soll, um die Bereiche der 
Schule nach außen hin transparent darzustellen. 
 
Die Gesamtkonferenz hat in einer Sitzung am 01.06.2017 die Namensänderung beschlos-
sen, das Benehmen durch den Schulausschuss sowie den Schulelternbeirat wurde in selbi-
ger Sitzung hergestellt.  
 
2. Lösung 
 
Der Schulträger der Stadt Mainz verleiht der Berufsbildenden Schule III den Namen “Berufs-
bildende Schule III Mainz – Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheit”. 
 
3. Alternative  
 
keine 
 
4. Ausgaben/Finanzen 
 
Einmalige Kosten: Austausch der Beschilderung an der Schule (GWM), Anfertigung von 
Stempeln und Dienstsiegel (Amt 40).  
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